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Information für Prüfungsteilnehmende (Studierende) über Maßnahmen zum Infektions-

schutz vor SARS-CoV-2 bei schriftlichen Präsenzprüfung in der Universität  

Zum Schutz vor einer Ansteckung durch das SARS-CoV-2-Virus können schriftliche Präsenzprü-

fungen bis auf Weiteres nur unter strengen Hygiene- und Schutzvorkehrungen stattfinden. 

Um den Infektionsschutz gewährleisten zu können, haben Studierende, die an einer Präsenz-

prüfung teilnehmen, besondere Verhaltensregeln zu beachten und zu befolgen.  

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die notwendigen Maßnahmen informieren. 

Als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer an einer schriftlichen Präsenzprüfung haben Sie Folgendes 

zu beachten: 

- Im Falle einer COVID -19 Erkrankung oder mit Krankheitssymptomen, die den Verdacht 

auf das Coronavirus nahelegen, ist die Teilnahme an der Prüfung untersagt. 

- Es gilt zu jeder Zeit die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen 

Personen. 

- Auf die Einhaltung der Händehygiene - nach Empfehlung des Robert-Koch-Institutes 

(RKI), d.h. Hände sind regelmäßig und gründlich mit Seife und Wasser für 20 Sekunden 

zu waschen - wird ausdrücklich hingewiesen. 

- Die Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge oder Taschentuch husten und niesen, 

nicht in Hand) ist zwingend einzuhalten. 

- Zusätzlich werden Spender mit Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. 

- Eine Schlangenbildung ist zu vermeiden. Es sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, 

ein Erscheinen mindestens eine Stunde vor Prüfungsbeginn ist erforderlich. 

- Gekennzeichnete Wegeführungen in das Gebäude und im Gebäude sowie im Prü-

fungsraum sind zu beachten (z.B. Einbahnstraßenregelungen, Rechtsgehgebot). 

- Gesonderte Regelungen zur Nutzung von Schließfächern sind ggf. zu beachten. 
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- In den Gebäuden der Universität besteht die Pflicht privaten Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen, bis der Platz im Prüfungsraum (Hörsaal, Seminarraum) eingenommen wurde. 

Während der Prüfung muss am Platz kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.   

- Zur Gewährleistung der notwendigen Abstände in den Prüfungsräumen (Hörsaal, Se-

minarraum) sind die entsprechend gekennzeichneten Plätze zu besetzen.  

- Weitere Regelungen zum Ablauf der Prüfung erfolgen über die Aufsichtspersonen (z.B. 

Gang zur Toilette und Abgabe der Klausurunterlagen). 

- Gruppenbildungen und längere Aufenthalte in den Foyers und Eingangsbereichen der 

Gebäude vor und nach der Prüfung sind untersagt. 

- Personen, die innerhalb von 14 Tagen nach der Prüfung an Covid-19 erkranken, haben 

dies dem zuständigen Studienmanagement zu melden. 

 

Für das Gelingen der Präsenzprüfung und den Schutz aller beteiligten Personen sind die auf-

geführten Hinweise und Anweisungen unbedingt zu befolgen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Prüfungen und danken Ihnen im Voraus für Ihr Ver-

ständnis und Ihre Unterstützung. 

 

Sandra Nickelsen 

Stellv. Leiterin Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz 

 


